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Nr. Leistung ESSOSS-Verbuchung2) 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Familienbeihilfe

Funktion Familie / Kinder: 

"Familienbeihilfe bzw. 

Kindergeld", ohne 

Bedürftigkeitsprüfung

1 677 1 944 2 215 2 455 2 711 2 946 3 447 3 124 3 138 3 166 3 132 3 382 3 448 3 422 3 516 3 495 4 222 3 587 4 178

2. Unterhaltsvorschuss

Funktion Familie / Kinder: 

"Sonstige regelmäßige 

Barleistungen", ohne 

Bedürftigkeitsprüfung

19 40 43 62 81 101 112 118 122 126 133 135 133 132 133 135 136 130 128

3. Geburtenbeihilfe

Funktion Familie / Kinder: 

"Geburtsbeihilfe", ohne 

Bedürftigkeitsprüfung

97 78 89 93 - - - - - - - - - - - - - - -

4. Kleinkindbeihilfe

Funktion Familie / Kinder: 

"Einkommenssicherung bei 

Geburt", mit 

Bedürftigkeitsprüfung

- - - - 1 0 - - - - - - - - - - - - -

5. Mutter-Kind-Pass-Bonus

Funktion Familie / Kinder: 

"Geburtsbeihilfe", mit 

Bedürftigkeitsprüfung

- - - - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.
Karenzgeld / 

Familienzeitbonus (ab 2017)

Funktion Familie / Kinder: 

"Elternurlaub", ohne 

Bedürftigkeitsprüfung

- - - - - 10 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 5 6

7. Kinderbetreuungsgeld

Funktion Familie / Kinder: 

"Familienbeihilfe bzw. 

Kindergeld", ohne 

Bedürftigkeitsprüfung

- - - - - 915 988 1 027 1 030 1 050 1 072 1 108 1 146 1 192 1 188 1 180 1 157 1 175 1 199

8.
Zuschuss zum 

Kinderbetreuungsgeld

Funktion Familie / Kinder: 

"Familienbeihilfe bzw. 

Kindergeld", mit 

Bedürftigkeitsprüfung

- - - - - 71 75 56 32 24 27 27 25 25 21 18 14 12 10

9. Familienhärteausgleich

Funktion Familie / Kinder: 

"Sonstige einmalige 

Barleistungen", mit 

Bedürftigkeitsprüfung

1 0 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 0 0 17 33 0

10. Wiedereinstellungsbeihilfe

Funktion Familie / Kinder: 

"Sonstige regelmäßige 

Barleistungen", ohne 

Bedürftigkeitsprüfung

- - - - - 0 - - - - - - - - - - - - -

11. Familienberatungsstellen

Funktion Familie / Kinder: 

"Sonstige Sachleistungen", ohne 

Bedürftigkeitsprüfung

0 0 4 7 9 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 12 12 15 16

1 795 2 062 2 352 2 619 2 811 4 054 4 635 4 339 4 335 4 380 4 377 4 665 4 765 4 786 4 875 4 844 5 563 4 958 5 539

3.18.1. Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) - Ausgaben1) in Mio. EUR

Sozialleistungen (1. bis 11.)



Nr. Leistung ESSOSS-Verbuchung2) 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

3.18.1. Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) - Ausgaben1) in Mio. EUR

12.

Umgeleitete Sozialbeiträge an 

die Sozialschutzsysteme 

01: Gesetzliche Pensions-

versicherung und 

08: Gesetzliche Kranken-

versicherung 

"Übertragungen an andere 

Systeme - An andere Systeme 

umgeleitete Leistungen für 

Familie/Kinder"

91 189 332 979 1 282 887 1 292 1 343 1 231 1 280 1 415 1 332 1 604 1 601 1 618 1 541 1 698 1 967 1 839

91 189 332 979 1 282 887 1 292 1 343 1 231 1 280 1 415 1 332 1 604 1 601 1 618 1 541 1 698 1 967 1 839

1 886 2 251 2 685 3 598 4 093 4 941 5 927 5 682 5 566 5 661 5 792 5 996 6 369 6 387 6 492 6 385 7 261 6 925 7 378

13. Verwaltung "Verwaltungskosten" - - - - - 14 16 18 19 18 19 20 18 21 25 28 30 27 29

1 886 2 251 2 685 3 598 4 093 4 955 5 943 5 700 5 585 5 679 5 811 6 016 6 387 6 408 6 517 6 413 7 290 6 952 7 407

Quelle: Statistik Austria, Europäisches System der Integrierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS). Stand: 30.11.2023.

1) Die Erläuterungen zu den Ausgaben bzw. zu den Leistungen sind in der Erläuterungstabelle zu diesem Sozialschutzsystem zu finden.

2)  Die Leistungen (Ausgaben) werden nach den Definitions- und Klassifikationsvorgaben des Europäischen Systems der Integrierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS) erfasst und verbucht. Ausführliche Informationen dazu sind im ESSOSS-Handbuch zu finden, 

das die geltende Methodik festlegt.

Sozialleistungen inkl. umgeleitete Sozialbeiträge (1. bis 12.)

Insgesamt (1. bis 13.)

Umgeleitete Sozialbeiträge insgesamt (12.)



Nr. Finanzierungsquelle ESSOSS-Verbuchung2) 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1.
Beiträge der privaten 

Arbeitgeber:innen

"Sozialbeiträge der Arbeitgeber - 

Tatsächliche Sozialbeiträge - 

Kapitalgesellschaften"

1 397 1 606 2 147 2 739 3 140 3 539 4 762 4 977 5 157 5 319 5 493 5 623 5 821 5 487 5 399 5 548 5 389 5 989 6 316

2.
Beiträge der land- und 

forstwirtschaftlichen Betriebe

"Sozialbeiträge der geschützten 

Personen - Selbständige - Private 

Haushalte"

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 8 6 8 7 8 5

3. Budget des Bundes

"Staatliche Zuweisungen - 

Allgemeine Steuermittel - 

Zentralstaat"

431 662 576 814 982 665 416 525 534 586 600 632 582 671 757 755 1 325 819 880

4.

Sonstige Übertragungen vom 

Sozialschutzsytem 22: 

Sozialleistungen der Länder

"Übertragungen von anderen 

Systemen - Sonstige 

Übertragungen von anderen 

gebietsansässigen Systemen"

9 10 10 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Zurückbezahlte Leistungen
"Sonstige Einnahmen - Sonstige - 

Private Haushalte"
7 16 23 28 37 43 56 64 70 73 75 80 83 84 90 89 87 92 87

1 850 2 301 2 763 3 598 4 176 4 264 5 240 5 572 5 768 5 985 6 175 6 341 6 493 6 249 6 253 6 400 6 808 6 908 7 288

Quelle: Statistik Austria, Europäisches System der Integrierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS). Stand: 30.11.2023.

1) Die Erläuterungen zu den Einnahmen sind in der entsprechenden Erläuterungstabelle zu diesem Sozialschutzsystem zu finden.

Insgesamt (1. bis 5.)

2) Die Finanzierungsquellen (Einnahmen) werden nach den Definitions- und Klassifikationsvorgaben des Europäischen Systems der Integrierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS) erfasst und verbucht. Ausführliche Informationen dazu sind im ESSOSS-

Handbuch zu finden, das die geltende Methodik festlegt.

3.18.2. Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) - Einnahmen
1)

 in Mio. EUR



Nr. Leistung ESSOSS-Verbuchung2) Quelle Berechnung / Schätzung / Anmerkung

1. Familienbeihilfe

Funktion Familie / Kinder: 

"Familienbeihilfe bzw. 

Kindergeld", ohne 

Bedürftigkeitsprüfung

Rechnungsabschluss des Bundes

Steht der Person zu, zu deren Haushalt das Kind gehört bzw. 

die überwiegend den Haushalt führt; für minderjährige Kinder 

sowie für Volljährige bis 26 Jahre (in Berufsausbildung), 

gestaffelt nach dem Alter und der Zahl der Kinder. Weiters 

wird einkommensabhängiger Mehrkindzuschlag für das 3. und 

jedes weitere Kind gewährt.

Inkl. Kinderbonus COVID-19 (Sonderzahlung von 360 € pro 

Kind im September 2020).

2. Unterhaltsvorschuss

Funktion Familie / Kinder: 

"Sonstige regelmäßige 

Barleistungen", ohne 

Bedürftigkeitsprüfung

Wie zu 1.

Sicherstellung des Unterhalts von Kindern, wenn ein Elternteil 

seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Die 

unterhaltspflichtige Person ist zur Rückzahlung des 

Unterhaltsvorschusses verpflichtet.

3. Geburtenbeihilfe

Funktion Familie / Kinder: 

"Geburtsbeihilfe", ohne 

Bedürftigkeitsprüfung

Rechnungsabschluss des Bundes; eigene 

Berechnungen

Bis 1996: Die Geburtenbeihilfe (ab 1974; Vorraussetzung 

Mutter-Kind-Pass-Programm) wurde mit dem Sparpaket 1996 

ersatzlos gestrichen.

4. Kleinkindbeihilfe

Funktion Familie / Kinder: 

"Einkommenssicherung bei 

Geburt", mit 

Bedürftigkeitsprüfung

Wie zu 1.

1996-2006: Für sozial Schwache, die nicht Karenzgeld oder 

ähnliches beziehen, wurde ab 1.7.1996 die Kleinkindbeihilfe 

eingeführt (monatlicher Fixbetrag; Einkommensgrenze). 

5. Mutter-Kind-Pass-Bonus

Funktion Familie / Kinder: 

"Geburtsbeihilfe", mit 

Bedürftigkeitsprüfung

Wie zu 3.

1997 wurde zur Förderung der Mutter-Kind-Pass-

Untersuchungen der Mutter-Kind-Pass-Bonus eingeführt 

(einmaliger Fixbetrag; Einkommensgrenze); ist mit Einführung 

des Kinderbetreuungsgeldes für Geburten ab 1.1.2002 

weggefallen.

6.
Karenzgeld / 

Familienzeitbonus (ab 2017)

Funktion Familie / Kinder: 

"Elternurlaub", ohne 

Bedürftigkeitsprüfung

Wie zu 1.

Ab 2017: Der Familienzeitbonus ist eine Geldleistung für 

erwerbstätige Väter, die unmittelbar nach der Geburt eines 

Kindes die Erwerbstätigkeit unterbrechen, und steht während 

einer Familienzeit für 28 bis 31 Tage zu. Der Bonus wird aus 

dem Kinderbetreuungsgeld (KBG) bezahlt und später vom KBG-

Tagesbetrag des Vaters abgezogen, reduziert jedoch nicht die 

Bezugsdauer des KBGes.

Das Karenzgeld wurde vor 2002 im Sozialschutzsystem 14 

(Arbeitslosenversicherung) verbucht; ist durch das KBG ersetzt 

worden.

3.18.3. Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) - Erläuterungen zu den Ausgaben1)



Nr. Leistung ESSOSS-Verbuchung2) Quelle Berechnung / Schätzung / Anmerkung

3.18.3. Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) - Erläuterungen zu den Ausgaben1)

7. Kinderbetreuungsgeld

Funktion Familie / Kinder: 

"Familienbeihilfe bzw. 

Kindergeld", ohne 

Bedürftigkeitsprüfung

Wie zu 1.
Das Kinderbetreuungsgeld wird für Geburten ab 1.1.2002 

ausbezahlt und ersetzt das Karenzgeld.

8.
Zuschuss/Beihilfe zum 

Kinderbetreuungsgeld

Funktion Familie / Kinder: 

"Familienbeihilfe bzw. 

Kindergeld", mit 

Bedürftigkeitsprüfung

Wie zu 1.

Ab 2010: Die Beihilfe ist eine Geldleistung für alleinstehende 

Elternteile oder für Familien mit geringem Einkommen und 

stellt eine Überbrückungshilfe dar, die nicht zurückgezahlt 

werden muss; Zuverdienstgrenzen sind jedoch zu beachten.

Bis 2009: Der Zuschuss wird gewährt für alleinstehende 

Elternteile oder für Familien mit geringem Einkommen, der 

zurück bezahlt werden muss, sobald das Einkommen eine 

bestimmte Grenze überschreitet.

9. Familienhärteausgleich

Funktion Familie / Kinder: 

"Sonstige einmalige 

Barleistungen", mit 

Bedürftigkeitsprüfung

Wie zu 1.

Einmalige, finanzielle Hilfe für Familien in Notsituationen; 

subsidiär, wenn alle anderen (gesetzlichen) 

Unterstützungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind; inkl. 

Familienhärteausgleich - Covid-19.

10. Wiedereinstellungsbeihilfe

Funktion Familie / Kinder: 

"Sonstige regelmäßige 

Barleistungen", ohne 

Bedürftigkeitsprüfung

Wie zu 1.

2002-2006: Wurde das Karenzgeld nur von einem Elternteil bis 

zum 18. Lebensmonat des Kindes oder darüber hinaus 

bezogen, kann der/die Arbeitgeber:in bei einer 

Wiedereinstellung innerhalb der gesetzlichen 

Kündigungsschutzfrist (4 Wochen) eine Beihilfe in der Höhe 

von 66 % bzw. 40 % des Bruttolohnes erhalten. Die Beihilfe 

wird nur für Geburten vor dem 1. Jänner 2002 gewährt. 

Bis 2001 im Sozialschutzsystem 14: Arbeitslosenversicherung 

verbucht.

11. Familienberatungsstellen

Funktion Familie / Kinder: 

"Sonstige Sachleistungen", ohne 

Bedürftigkeitsprüfung

Wie zu 1. -

-Sozialleistungen (1. bis 11.)



Nr. Leistung ESSOSS-Verbuchung2) Quelle Berechnung / Schätzung / Anmerkung

3.18.3. Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) - Erläuterungen zu den Ausgaben
1)

12.

Umgeleitete Sozialbeiträge an 

die Sozialschutzsysteme 

01: Gesetzliche 

Pensionsversicherung und 

08: Gesetzliche 

Krankenversicherung 

"Übertragungen an andere 

Systeme - An andere Systeme 

umgeleitete Leistungen für 

Familie/Kinder"

Wie zu 3.

Umfasst u. a. Überweisungen an die Pensionsversicherung 

(Pensionsbeiträge), an die Krankenversicherung 

(Krankenversicherungsbeiträge für 

Kinderbetreuungsgeldbezieher:innen, 

Karenzgeldbezieher:innen, Teilzeibeihilfebezieher:innen), 

Überweisungen vom Reservefonds für Familienbeihilfen an 

den Ausgleichsfonds der Pensionsversicherung zur 

Finanzierung von Kindererziehungszeiten (nur 2000)

Überweisungen von Krankenversicherungsbeiträgen und 

Pensionsbeiträgen (wie oben).

Die Aufteilung auf die Leistungen mit und die Leistungen ohne 

Bedürftigkeitsprüfung erfolgt im Verhältnis von 

Zuschuss/Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeld zur Summe aus 

Karenzgeld (inkl. Teilzeitbeihilfe) und Kinderbetreuungsgeld.

-

-

13. Verwaltung "Verwaltungskosten" Wie zu 1.

Gemäß Kinderbetreuungsgeldgesetz 2001 hat der FLAF der 

Nö. Gebietskrankenkasse den Verwaltungsaufwand 

(Implementierungskosten u. Kosten für den Betrieb des 

Kompetenzzentrums) zu ersetzen.

-

1) Die Daten zu den Ausgaben sind in der Ausgabentabelle zu diesem Sozialschutzsystem zu finden.

2) Die Leistungen (Ausgaben) werden nach den Definitions- und Klassifikationsvorgaben des Europäischen Systems der Integrierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS) erfasst und verbucht. Ausführliche Informationen 

dazu sind im ESSOSS-Handbuch zu finden, das die geltende Methodik festlegt.

Insgesamt (1. bis 13.)

Quelle: Statistik Austria, Europäisches System der Integrierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS). Stand: 30.11.2023.

Sozialleistungen inkl. umgeleitete Sozialbeiträge (1. bis 12.)

Überweisungen insgesamt (12.)



Nr. Finanzierungsquelle ESSOSS-Verbuchung2) Quelle Berechnung / Schätzung / Anmerkung

1.
Beiträge der privaten 

Arbeitgeber:innen

"Sozialbeiträge der Arbeitgeber - 

Tatsächliche Sozialbeiträge - 

Kapitalgesellschaften"

Rechnungsabschluss des Bundes Beitragssatz ab 2018 3,9% (davor 4,1% bzw. 4,5%).

2.
Beiträge der land- und 

forstwirtschaftlichen Betriebe

"Sozialbeiträge der geschützten 

Personen - Selbständige - Private 

Haushalte"

Wie zu 1. -

3. Budget des Bundes

"Staatliche Zuweisungen - 

Allgemeine Steuermittel - 

Zentralstaat"

Rechnungsabschluss des Bundes; eigene 

Berechnungen

Anteil der Einkommen- und Körperschaftssteuer und 

Bedeckung aus dem Reservefonds FB (dient zur Bedeckung 

der Abgänge des Ausgleichsfonds).

4.

Sonstige Übertragungen vom 

Sozialschutzsytem 22: 

Sozialleistungen der Länder

"Übertragungen von anderen 

Systemen - Sonstige 

Übertragungen von anderen 

gebietsansässigen Systemen"

Wie zu 1.

Bis 2008: Der Länderbeitrag beträgt 1,74 Euro je Kalenderjahr 

und LandeseinwohnerIn (ab vollendetem 18. Lebensjahr) lt. 

letzter Volkszählung. Das Finanzministerium hat den 

Länderbeitrag mit je einem Zwölftel von den monatlichen 

Vorschüssen auf die Ertragsanteile der Länder an den 

gemeinschaftlichen Bundesabgaben einzubehalten und an 

den FLAF abzuführen.

5. Zurückbezahlte Leistungen
"Sonstige Einnahmen - Sonstige - 

Private Haushalte"
Wie zu 3.

Zurückbezahlte Unterhaltsvorschüsse, Karenzgeldzuschüsse 

etc.

-

2) Die Finanzierungsquellen (Einnahmen) werden nach den Definitions- und Klassifikationsvorgaben des Europäischen Systems der Integrierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS) erfasst und verbucht. Ausführliche 

Informationen dazu sind im ESSOSS-Handbuch zu finden, das die geltende Methodik festlegt.

3.18.4. Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) - Erläuterungen zu den Einnahmen1)

Insgesamt (1. bis 5.)

Quelle: Statistik Austria, Europäisches System der Integrierten Sozialschutzstatistik (ESSOSS). Stand: 30.11.2023.

1) Die Daten zu den Einnahmen sind in der Einnahmentabelle zu diesem Sozialschutzsystem zu finden.


